
51

AMTSBLATT F 1292 B
für den Regierungsbezirk Düsseldorf

180 . Jahrgang Ausgegeben in Düsseldorf , am 19 . Februar 1998 Nummer 7

B. Verordnungen , Verfügungen und Bekanntmachungen
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

66 Öffentlich -rechtliche Vereinbarung über die Aufhebung der öffentlich¬
rechtlichen Vereinbarung über die schwerpunktmäßige Zusammenar¬
beit der Chemischen und Lebensmitteluntersuchungsämter des Kreises
Mettmann , der Stadt Wuppertal und der Stadt Remscheid vom 23 . 12.
1983/26 . 1. 1984/24 . 11. 1983 in der Fassung vom 17. 12. 1990/26. 11.
1990/12 . 11. 1990. S . 51

67 Totalisatorgenehmigungen 1998. S . 52

68 Genehmigung von Wettannahmestellen 1998. S . 53

69 Widerruf der persönlichen Buchmacherkonzession (Manfred Kott -
kamp ). S. 54

70 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung (Dipl .-Ing . Hans -Jürgen
Marx , Oberhausen ). S . 54

71 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung (Dr .-Ing . Franz Monka ,
Düsseldorf ). S . 54

Wirtschaft und Verkehr

Umstufung einer Kreisstraße zur Gemeindestraße in Issum -Oermten .
S . 54

Umwelt , Raumordnung und Landwirtschaft

73 Öffentliche Bekanntmachung einer Genehmigung nach dem Gentech¬
nikgesetz (Bescheid Az. 521- D - 1.38/97). S . 55

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen
anderer Behörden und Dienststellen

74 Bekanntmachungsanordnung des Vorsitzenden der Verbandsver¬
sammlung . S . 55

75 Ungültigkeitserklärung einer Reisegewerbekarte (Adrian Karl Kor¬
ner ). S . 55

76 Kraftloserklärung einer Sparurkunde (Nr . 216124073). S. 56

77 Kraftloserklärung von Sparurkunden (Nrn . 138158158, 138010426,
138151055). S . 56

78 Kraftloserklärung einer Sparurkunde (Nr . 150283083). S . 56

79 Kraftloserklärung einer Sparurkunde (Nr . 150774156). S . 56

80 Kraftloserklärung einer Sparurkunde (Nr . 150560746). S . 56

B.
Verordnungen ,

Verfügungen und Bekanntmachungen
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

66 Öffentlich -rechtliche Vereinbarung
über die Aufhebung der

öffentlich -rechtlichen Vereinbarung
über die schwerpunktmäßige Zusammenarbeit

der Chemischen und Lebensmittelunter¬
suchungsämter des Kreises Mettmann ,

der Stadt Wuppertal und der Stadt Remscheid
vom 23 . 12 . 1983/26. 1 . 1984/24. 11 . 1983 in der

Fassung vom 17 . 12 . 1990/26. 11 . 1990/12. 11 . 1990

B ezirksregierung
31 .14 .02- 12

Düsseldorf , den 10 . Februar 1998

Der Kreis Mettmann
- vertreten durch den Oberkreisdirektor
die Stadt Wuppertal
- vertreten durch den Oberbürgermeister - und
die Stadt Remscheid
- vertreten durch den Oberbürgermeister -
schließen gemäß § 23 ff . des Gesetzes über die
kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung
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vom 1 . 10 . 1979 ( GV. NW . S . 621/SGV . NW . 202 ) ,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26 . 6 . 1984 ( GV.
NW . S . 362 ) folgende Vereinbarung :

§ 1
Der Kreis Mettmann , die Stadt Wuppertal und die
Stadt Remscheid vereinbaren , daß die öffentlich¬
rechtliche Vereinbarung über die schwerpunkt¬
mäßige Zusammenarbeit der Chemischen und Le¬
bensmitteluntersuchungsämter des Kreises Mett¬
mann , der Stadt Wuppertal und der Stadt Rem¬
scheid vom 23 . 12 . 1983/26 . 1 . 1984/24. 11 . 1983 in der
Fassung vom 17 . 12 . 1990/26. 11 . 1990/12 . 11 . 1990
aufgehoben wird .

§ 2
Die Vereinbarung tritt zum 31 . 12 . 1997 in Kraft .

Mettmann , den 24 . Oktober 1997

Für den Kreis Mettmann
Der Oberkreisdirektor

Wirtz

In Vertretung
Fabian

Wuppertal , den 20 . November 1997

Für die Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Dr . Kremendahl

In Vertretung
Dr . Geissler

Remscheid , den 11 . November 1997

Für die Stadt Remscheid
Der Oberbürgermeister

Ulbrich

In Vertretung
Müller

Genehmigung
Die öffentlich -rechtliche Vereinbarung zwischen
dem Kreis Mettmann , der Stadt Wuppertal und der
Stadt Remscheid vom 24 . 11 . 1997/20. 11 . 1997/11. 11 .
1997 über die Aufhebung der öffentlich -rechtlichen
Vereinbarung über die schwerpunktmäßige Zu¬
sammenarbeit der Chemischen und Lebensmittel¬
untersuchungsämter des Kreises Mettmann , der
Stadt Wuppertal und der Stadt Remscheid vom
23 . 12 . 1983/26. 1 . 1984/24. 11 . 1983 in der Fassung
vom 17 . 12 . 1990/26. 11 . 1990/12. 11 . 1990 wird hiermit
gemäß § 24 Abs . 2 in Verbindung mit § 29 Abs . 4
Satz 2 Nr . 2 a des Gesetzes über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit ( GkG ) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1 . 10 . 1979 ( GV. NW . S . 621/
SGV . NW . 202 ) , zuletzt geändert durch Gesetz vom
26 . 6 . 1984 ( GV . NW . S . 362 ) , mit der Maßgabe , daß
die Vereinbarung gemäß § 24 Abs . 4 GkG am Tage
nach der Bekanntmachung wirksam wird , auf¬
sichtsbehördlich genehmigt .
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67 Totalisatorgenehmigungen 1998

Bezirksregierung
21 . 14.60

Düsseldorf , den 4 . Februar 1998

Aufgrund § 1 des Rennwett - und Lotteriegesetzes
(RennwLottG ) vom 8 . April 1922 (RGBl . I S . 335 ,
393/SGV . NW . 7126 ) in Verbindung mit den Aus¬
führungsbestimmungen vom 16 . Juni 1922 (RGS .
NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) in der jeweils geltenden
Fassung habe ich den nachstehend aufgeführten
Reiter - und Rennvereinen die Genehmigung zum
Betrieb eines Totalisators auf der jeweiligen Renn¬
bahn für das Jahr 1998 erteilt . Die Genehmigung
zählt für die jeweils aufgezählten Tage :

1 . Mülheimer Rennverein Raffelberg e . V .
Akazienallee 80- 82
45478 Mülheim an der Ruhr
März : 14 . , 18, 28 ,
April : 1 , 12 , 25 ,
Mai : 1 , 9 ,
Juni : 1 , 17 , 27 ,
Juli : 8 , 25 ,
August : 1 , 16 , 19 ,
September : 9 , 12 , 19 ,
Oktober : 3 , 14 ,
November : 8 , 28 . ;
Wettannahme 3 (Rennbahn )
März : 14, 28 ,
April : 12 , 25 ,
Mai : 1 , 9 ,
Juni : 1 , 27 ,
Juli : 25 ,
August : 1 , 16 ,
September : 12 , 19,
Oktober : 3 ,
November : 8 . ;

2 . Düsseldorfer Reiter - und Rennverein e .V .
Von 1844
Wagnerstraße 26
40212 Düsseldorf
März : 7 , 29 ,
April : 11 , 22 ,
Mai : 3 ,
Juni : 6 , 7 , 20 , 24,
Juli : 12 , 26 , 29 ,
August : 10, 23 , 30 ,
September : 5 , 20 , 23 ,
Oktober : 11 , 25 . ;

3 . Neusser Reiter - und Rennverein 1875 e .V .
Hammer Landstraße 2
41460 Neuss
Januar : 4 , 10 , 18 , 24 ,
Februar : 1 , 7 , 14, 21 , 28 ,
März : 8 ,
April : 3 ,
Mai : 16 ,
Juni : 10 ,
Juli : 5 ,
Oktober : 17 ,
November : 6 , 15 ,
Dezember : 6 , 13 , 19 , 26 , 31 . ;
Alternative Renntage :
März : 14,
November : 28 . ;

4 . Trabrennverein Dinslaken e .V .
Bärenkampallee 25
46535 Dinslaken
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Januar : 3 . , 5 . , 10 . , 12 , 17 . , 19 . , 26 . , 31 . ,
Februar : 2 . , 7 , 9 . , 14 . , 16 . , 21 . , 23 . , 28 . ,
März : 2 . , 7 . , 9 . , 14 . , 16 . , 21 . , 23 . , 28 . , 30 ,
April : 4 , 6 , 13 , 20 , 27 ,

- Mai : 4 , 11 , 18 , 25 ,
Juni : 1 , 8 , 15 , 21 , 22 , 29 ,
Juli : 6 , 13 , 20 , 27 ,
August : 3 , 10, 16 , 17 , 24 , 31 ,
September : 7 , 14, 21 , 28 ,
Oktober : 3 , 5 , 12 , 17 , 19, 25 , 26 , 31 ,
November : 2 , 7 , 9 , 14, 16, 21 , 23 , 28 , 30 ,
Dezember : 7 , 12 , 14 , 19 , 21 , 24 , 27 , 28 . ;

5 . Rhein . Rennverein zur Förderung
der Traberzucht e .V .
Krefelder Straße 820
41066 Mönchengladbach
Januar : 6 , 13 , 20 , 27 ,
Februar : 3 , 10, 17 , 24 ,
März : 3 , 10, 17 , 24 , 31 ,
April : 7 , 11 , 14, 19 , 21 , 28 ,
Mai : 5 , 9 , 12 , 19 , 26 ,
Juni : 2 , 9 , 11 , 16 , 23 , 30 ,
Juli : 7 , 14, 21 , 26 , 28 ,
August : 2 , 4 , 11 , 18 , 25 ,
September : 1 , 8 , 15 , 22 , 27 , 29 ,
Oktober : 6 , 13 , 20 , 27 ,
November : 3 , 10 , 17 , 24 ,
Dezember : 1 , 8 , 15 , 22 , 29 . ;

6 . Reiterverein „ Graf -Haeseler "
Sonsbeck -Labbeck 1913 e .V .
Postfach 1148
47662 Sonsbeck
April : 12.
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68 Genehmigung
von Wettannahmestellen 1998

Bezirksregierung
21 . 14 .62

Düsseldorf , den 6 . Februar 1998

1 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 )
zum Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April
1922 (RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem Trab¬
rennverein Dinslaken e .V . für das Jahr 1998 die
jederzeit widerrufliche Genehmigung zur Inbe¬
triebnahme folgender Wettannahmestellen er¬
teilt :
Dinslaken , Bärenkampallee 24a
Dinslaken , Bärenkampallee 25
Düsseldorf , Karl -Rudolf -Straße 167
Düsseldorf , Am Worringer Platz 20
Düsseldorf , Karlstraße 16
Duisburg , Friedrich -Wilhelm -Straße 90
Mülheim an der Ruhr , Dickswall 2 c
Mülheim an der Ruhr , Duisburger Straße 421
Oberhausen , Marktstraße 12

2 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) zum
Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April 1922
(RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem Düs¬
seldorfer Reiter - und Rennverein e . V . v . 1844 für
das Jahr 1998 die jederzeit widerrufliche Geneh¬

migung zur Inbetriebnahme folgender Wettan¬
nahmestellen erteilt :
Düsseldorf , Prinz -Georg -Straße 91
Düsseldorf , Rennbahnstraße 24

3 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) zum
Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April 1922
(RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem Trab¬
rennverein Gelsenkirchen e .V . für das Jahr 1998
die jederzeit widerrufliche Genehmigung zur
Inbetriebnahme folgender Wettannahmestellen
erteilt :
Essen , Henriettenstraße 14
Essen , Turmstraße 8

4 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) zum
Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April 1922
(RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem Rhei¬
nischen Rennverein zur Förderung der Traber¬
zucht e .V . , Mönchengladbach für das Jahr 1998
die jederzeit widerrufliche Genehmigung zur
Inbetriebnahme folgender Wettannahmestellen
erteilt :
Düsseldorf , Marktplatz 9
Düsseldorf , Königsallee 61
Düsseldorf , Kölner Tor 32
Düsseldorf , Roßstraße 47 a
Düsseldorf , Tonhallenstraße 10
Krefeld , Karlsplatz 13
Krefeld , Ostwall 11
Krefeld , An der Rennbahn 8
Mönchengladbach , Hindenburgstraße 263
Neuss , Brandgasse 3
Neuss , Hammer Landstraße 2

5 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) zum
Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April 1922
(RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem
Neusser Reiter - und Rennverein 1875 e . V . für das
Jahr 1998 die jederzeit widerrufliche Genehmi¬
gung zur Inbetriebnahme folgender Wettannah¬
mestellen erteilt :
Neuss , Hammer Landstraße 2

6 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) zum
Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April 1922
(RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem Trab¬
rennverein Recklinghausen e . V . für das Jahr
1998 die jederzeit widerrufliche Genehmigung
zur Inbetriebnahme folgender Wettannahme¬
stellen erteilt :
Wuppertal , Schloßbleiche 18

7 . Gemäß § 5 der Ausführungsbestimmungen vom
16 . 6 . 1922 (RGS . NW . S . 127/SGV . NW . 7126 ) zum
Rennwett - und Lotteriegesetz vom 8 . April 1922
(RG . Bl . I S . 335 , 339/SGV . NW . 7126 ) in den
jeweils gültigen Fassungen habe ich dem Mül¬
heimer Rennverein Raffelberg e .V . für das Jahr
1998 die jederzeit widerrufliche Genehmigung
zur Inbetriebnahme folgender Wettannahme¬
stellen erteilt :
Duisburg , Am Buchenbaum 38
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69 Widerruf
der persönlichen Buchmacherkonzession

(Manfred Kottkamp )

Bezirksregierung
21 .14 .51

Düsseldorf , den 6 . Februar 1998

Mit Wirkung vom 19 . November 1997 wurden die an
Herrn Manfred Kottkamp persönlich erteilte
Buchmachererlaubnis sowie die Buchmachergehil¬
fenkonzessionen für die Wettannahmestelle Man¬
fred Kottkamp , Oberhausen , Markststr . 12 , wider¬
rufen .
Laut notarieller Beurkundung vom 22 . August 1997
hat die Firma Buchmacher Kottkamp GmbH ,
Duisburger Str . 421 , 45478 Mülheim an der Ruhr ,
die Einzelfirma des Herrn Manfred Kottkamp ,
Marktstr . 12 , 46049 Oberhausen , übernommen .
Gemäß § 2 Abs . 2 Rennwett - und Lotteriegesetz -
RWG - vom 8 . April 1922 (RGBl . I S . 393 ) sowie den
Ausführungsbestimmungen zum Rennwett - und
Lotteriegesetz - ABRWG - vom 16 . Februar 1922
(BGBl . III 6114 ) lasse ich die Firma Buchmacher
Kottkamp GmbH und die Buchmachergehilfinnen
Rita Keppler , Waltraud Kottkamp , Daniela
Mathuis , Heike Temming und Susanne Ternyak
auch für die Wettannahmestelle in 46049 Oberhau¬
sen , Marktstr . 12 zu .
Mit sofortiger Wirkung wurde Thomas Stefan
Steinebach , wohnhaft Windmühlenweg 5 , 46419
Isselburg , als Buchmachergehilfe bei der Firma
Buchmacher Kottkamp GmbH zugelassen . Der
Buchmacherausweis hat die Nr . G 264 .
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70 Erteilung
einer Vermessungsgenehmigung

(Dipl .-Ing . Hans -Jürgen Marx , Oberhausen )

Bezirksregierung
33 .2416

Düsseldorf , den 11 . Februar 1998

Ich habe dem Öffentlich bestellten Vermessungsin¬
genieur
Dipl .-Ing . Hans -Jürgen Marx
Weißensteinstraße 70
46149 Oberhausen
die Genehmigung erteilt , unter seiner Leitung und
Aufsicht den
Dipl .-Ing . (FH ) Carsten Quass
zur Mitwirkung bei Katastervermessungen heran¬
zuziehen (Vermessungsgenehmigung II ) .

An die
Kreise und
kreisfreien Städte
als Katasterbehörden
des Regierungsbezirks
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71 Erteilung
einer Vermessungsgenehmigung

(Dr .-Ing . Franz Monka , Düsseldorf )

Bezirksregierung
33 .2416

Düsseldorf , den 6 . Februar 1998

Ich habe dem Öffentlich bestellten Vermessungsin¬
genieur
Dr .-Ing . Franz Monka
Hatzfeldstraße 16
40625 Düsseldorf
die Genehmigung erteilt , unter seiner Leitung und
Aufsicht den
Vermessungstechniker Ingo Dommermuth
zur Mitwirkung bei Katastervermessungen heran¬
zuziehen (Vermessungsgenehmigung II ) .

An die
Kreise und
kreisfreien Städte
als Katasterbehörden
des Bezirks
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Wirtschaft und Verkehr

72 Umstufung
einer Kreisstraße zur Gemeindestraße

in Issum -Oermten

Bezirksregierung
53 .30- 25

Düsseldorf , den 5 . Februar 1998

Die K 25 ( Lethmannsdyck ) hat im Laufe der Jahre
immer mehr den Charakter einer gemeindlichen
Erschließungsstraße angenommen . Innerhalb des
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles von Oerm¬
ten ist sie beidseitig fast vollständig bebaut und
erfüllt die Funktion einer H 'aupterschließungs -
straße für Wohnbereiche .

Die Anbindung des Ortsteiles Oermten an das
überörtliche Straßennetz ist im Norden durch die
L 287 und im Süden durch die L 478 gesichert . Die
Bedeutung der K 25 als regionale Verbindungs¬
straße ist in den vergangenen Jahren verlorenge¬
gangen .

Im Zuge des Dorferneuerungsprogrammes hat die
Gemeinde Issum einen Dorfentwicklungsplan er¬
arbeitet mit dem Ziel , die Wohnqualität des Orts¬
teiles Oermten zu steigern und seinen dörflichen
Charakter zu bewahren . Durch die beabsichtigten
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und dem
damit verbundenen Rückbau der K 25 wird die
Verkehrsbedeutung dieser Kreisstraße weiter zu¬
rückgehen .

Gemäß § 8 Abs . 3 des Straßen - und Wegegesetzes
des Landes NW ( StrWG NW ) in der Fassung vom
23 . September 1995 ( GV . NW . S . 1028 ) wird die K 25
in ihrer gesamten Länge von 1,311 km von Netz -
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knoten 4404 011 bis Nfetzknoten 4504 028 mit Wir¬
kung vom 1 . April 1998 zur Gemeindestraße ( § 3
Abs . 4 StrWG NW ) abgestuft .

Rechtsbehelfsbelehrung :
Gegen die v . G . Umstufungsverfügung kann inner¬
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden . Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung
Düsseldorf , Cecilienallee 2 , 40474 Düsseldorf , ein¬
zulegen .
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevoll¬
mächtigten versäumt werden sollte , wird dessen
Verschulden den Widersprechenden zugerechnet .

Im Auftrag
Heuft
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Umwelt , Raumordnung und Landwirtschaft

73 Öffentliche Bekanntmachung
der Erteilung einer Genehmigung

nach dem Gentechnikgesetz
(Bescheid Az . 521- D- l .38/97)

Bezirksregierung
521 - D- l .38/97

Düsseldorf , den 3 . Februar 1998

Gemäß § 12 der Gentechnik -Verfassungsverord¬
nung vom 20 . Juni 1990 (BGBl . I S . 1080 ) in der z . Z.
geltenden Fassung gibt das Landesumweltamt
Nordrhein -Westfalen als Genehmigungsbehörde
bekannt :
Den Medizinischen Einrichtungen der Universität
- Gesamthochschule Essen wird gemäß § 13 Abs . 1
in Verbindung mit § 8 Abs . 4 Gentechnikgesetz
(GenTG ) die Genehmigung zur wesentlichen Än¬
derung der Lage , der Beschaffenheit und des
Betriebes einer gentechnischen Anlage zur Durch¬
führung gentechnischer Arbeiten der Sicherheits¬
stufe 2 zu Forschungszwecken in der Inneren
Klinik und Poliklinik (Tumorforschung ) , Hufe¬
landstraße 55 in 45122 Essen , erteilt .
Die wesentliche Änderung umfaßt die Erweiterung
der beim Landesumweltamt Nordrhein -West -
falen mit Bescheid vom 16 . November 1995 - Az.
521 - D- l . 13/95 - genehmigten Anlage um zwei
Räume .

Rechtsbehelfsbelehrung :
„ Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben
werden . Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei mir einzulegen . Falls die Frist
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll¬
mächtigten versäumt werden sollte , so würde des¬
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden .

"

Der Genehmigungsbescheid ist mit Auflagen ver¬
sehen .
Er liegt in der Zeit vom 20 . Februar 1998 bis 5 . März
1998 beim Landesumweltamt Nordrhein -Westfa -
len , Huyssenallee 105 in Essen , 3 . Etage , während
der Dienststunden aus (Montag und Dienstag 7 .30
bis 16 .00 Uhr , Mittwoch bis Freitag 7 .30 bis 15 .30
Uhr , Achtung ! Am 23 . Februar 1998 ist die Behörde

geschlossen ) und kann dort eingesehen werden . Mit
Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch
Dritten gegenüber als zugestellt .
Der Genehmigungsbescheid kann von den Beteilig¬
ten bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist schrift¬
lich beim Landesumweltamt NRW , Dezernat 521 ,
Wallneyer Straße 6 in 45133 Essen , unter dem
Aktenzeichen 521- D- l .38/97 angefordert werden .

Das Landesumweltamt
Nordrhein -Westfalen
Im Auftrag
gez . Dr . Eichler
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c.
Rechtsvorschriften

und Bekanntmachungen anderer
Behörden und Dienststellen

74 Bekanntmachungsanordnung
des Vorsitzenden der Verbandsversammlung

Bekanntmachung des Beschlusses
der Verbandsversammlung des Kommunal¬

verbandes Ruhrgebiet über die Jahres¬
rechnung 1996 und die Entlastung des

Verbandsdirektors nach § 94 Abs . 2 GO NW

Die Verbandsversammlung des Kommunalverban¬
des Ruhrgebiet hat in ihrer Sitzung am 1 . Dezem¬
ber 1997 folgenden Beschluß gefaßt :

„ Gemäß § 8 Abs . 1 Nr . 6 und § 27 Abs . 2 des
Gesetzes über den Kommunalverband Ruhrgebiet
in Verbindung mit § 94 der Gemeindeordnung NW
beschließt die Verbandsversammlung die Jahres¬
rechnung für das Haushaltsjahr 1996 und erteilt
dem Verbandsdirektor für seine Haushaltsführung
im Haushaltsjahr 1996 vorbehaltlos Entlastung .

"

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1996
sowie der Rechenschaftsbericht zur Jahresrech¬
nung und der öffentliche Teil des Schlußberichtes
über die Prüfung der Jahresrechnung liegen zur
Einsichtnahme in der Zeit vom 24 . Februar 1998 bis
einschließlich 4 . März 1998
montags bis donnerstags von 7 .30 bis 16 .00 Uhr ,
freitags von 7 .30 bis 14 .00 Uhr ,
im Raum 27 des Dienstgebäudes in Essen , Guten¬
bergstraße 47 , öffentlich aus .

Essen , den 3 . Februar 1998

Vorsitzender
der Verbandsversammlung
Wieland
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75 Ungültigkeitserklärung
einer Reisegewerbekarte

(Adrian Karl Korner )

Die von der Stadt Mülheim an der Ruhr am 21 .
November 1996 für Herrn Adrian Karl Korner , geb .
am 15 . Mai 1971 in Czeladz , wohnhaft Erlenweg 11
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in 45481 Mülheim an der Ruhr ausgestellte Reisege¬
werbekarte Lfd .-Nr . : 38/96 - Gültigkeitsdauer un¬
befristet - ist in Verlust geraten . Sie wird hiermit
für ungültig erklärt .

Mülheim an der Ruhr , den 3 . Februar 1998

Im Auftrag
Stein
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76 Kraftloserklärung
einer Sparurkunde

(Nr . 216124073)

Nach Ablauf der Aufgebotsfrist wird die von der
Sparkasse Neuss ausgestellte Sparurkunde Nr .
216124073 für kraftlos erklärt .

Neuss , den 4 . Februar 1998

Sparkasse Neuss
Der Vorstand
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77 Kraftloserklärung
von Sparurkunden

(Nrn . 138158158, 138010426, 138151055)

Nach Ablauf der Aufgebotsfrist werden die von der
Sparkasse Neuss ausgestellten Sparurkunden Nrn .
138158159 und 138010426 sowie 138151055 für
kraftlos erklärt .

Neuss , den 4 . Februar 1998

Sparkasse Neuss
Der Vorstand

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 56

78 Kraftloserklärung
einer Sparurkunde

(Nr . 150283083)

Nach Ablauf der Aufgebotsfrist wird die von der
Sparkasse Neuss ausgestellte Sparurkunde Nr .
150283083 für kraftlos erklärt .

Neuss , den 4 . Februar 1998

Sparkasse Neuss
Der Vorstand

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 56

79 Kraftloserklärung
einer Sparurkunde

(Nr . 150774156)

Nach Ablauf der Aufgebotsfrist wird die von der
Sparkasse Neuss ausgestellte Sparurkunde Nr .
150774156 für kraftlos erklärt .

Neuss , den 9 . Februar 1998

Sparkasse Neuss
Der Vorstand

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 56

80 Kraftloserklärung
einer Sparurkunde

(Nr . 150560746)

Nach Ablauf der Aufgebotsfrist wird die von der
Sparkasse Neuss ausgestellte Sparurkunde Nr .
150560746 für kraftlos erklärt .

Neuss , den 9 . Februar 1998

Sparkasse Neuss
Der Vorstand

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 56

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger - Beilage zum Amtsblatt - sind nur an die
Bezirksregierung - Amtsblattstelle - Cecilienallee 2 , 40474 Düsseldorf , zu richten .

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich .
Redaktionsschluß : Freitag , 10 .00 Uhr

Laufender Bezug nur im Abonnement . Abonnementsbestellungen und -abbestellungen können für den folgenden Abonne¬
mentszeitraum - 1 . 1 . bis 30 . 6 . und 1 . 7 . bis 31 . 12 . - nur berücksichtigt werden , wenn sie spätestens am 30 . November bzw .

31 . Mai der ABO-Verwaltung von A . Bagel , Grafenberger Allee 100 , 40237 Düsseldorf ,
Fax (02 11 ) 96 82/2 29 , Telefon (02 11 ) 9 68 2241 , vorliegen .

Bei jedem Schriftwechsel die auf dem Adressenetikett in der Mitte obenstehende sechsstellige Kundennummer angeben ,
bei Adressenänderung das Adressenetikett mit berichtigter Adresse an die ABO-Verwaltung von A . Bagel zurücksenden .
Bezugspreis : Der Bezugspreis beträgt halbjährlich 21,- DM und wird im Namen und für Rechnung der Bezirksregierung

von A . Bagel im voraus erhoben .
Einrückungsgebühren für die 2spaltige Zeile oder deren Raum 1,80 DM.

Einzelpreis dieser Ausgabe 2DM zzgl . 1,- DM Versandkosten .
In den Bezugs - und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i . S . d . § 14 UStG enthalten .

Einzelstücke werden durch A . Bagel , Grafenberger Allee 100 , 40237 Düsseldorf ,
Fax ( 02 11 ) 96 82/2 29 , Telefon (02 11 ) 9 68 22 41 , geliefert . Von Vorabsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form
auch immer - bitten wir abzusehen . Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schriftlicher Bestellung gegen Rechnung .

« Herausgeber : Bezirksregierung , Cecilienallee 2 , 40474 Düsseldorf
Herstellung und Vertrieb imNamen und für Rechnung des Herausgebers : A . Bagel , Grafenberger Allee 100,40237 Düsseldorf

Druck : TSB Tiefdruck Schwann -Bagel , Düsseldorf und Mönchengladbach
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